








Möglichkeit 2: Pauschalbeträge (Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe c der Dachverordnung)

Grundsatz: Alle förderfähigen Ausgaben oder Teile der förderfähigen Ausgaben eines Vorhabens werden auf der Grundlage 
vorgegebener Bedingungen in Bezug auf Maßnahmen bzw. Outputs durch Zahlung eines einzigen vorab festgelegten 
Betrags erstattet (der einer Einheit entspricht). Der Zuschuss wird ausgezahlt, wenn die vorgegebenen Bedingungen in 
Bezug auf Maßnahmen und/oder Outputs erfüllt wurden.

Ein Pauschalbetrag von 150 000 EUR könnte für die Organisation des Seminars für die Vorstellung neuer Umsetzungsin
strumente festgesetzt werden (unabhängig von der Teilnehmerzahl). Dieser wird auf der Grundlage von Artikel 53 
Absatz 3 Buchstabe b der Dachverordnung berechnet.

Die Erstattung der Vorhaben würde zu Folgendem führen:

Ziel des Pauschalbetrags = Organisation eines Seminars zur Vorstellung neuer Umsetzungsinstrumente

Summe der förderfähigen Kosten = 150 000 EUR

Wird das Seminar organisiert und werden neue Umsetzungsinstrumente vorgestellt, ist der Pauschalbetrag von 
150 000 EUR förderfähig. Wird das Seminar nicht organisiert oder werden keine neuen Umsetzungsinstrumente 
vorgestellt, wird nichts gezahlt.

Prüfpfad für die auf der Grundlage der vereinfachten Kostenoptionen erstatteten Ausgaben:

— ▓ die für die Bestimmung des Werts des Pauschalbetrags angewendete Methodik sollte dokumentiert und gespeichert 
werden;

— ▓ das Dokument, in dem die Bedingungen für die Unterstützung niedergelegt sind, muss eindeutige Angaben zu den 
Pauschalbeträgen und den Voraussetzungen für die Zahlung enthalten;

— ▓ Nachweise über das Abhalten des Seminars und seinen Inhalt (Zeitungsartikel, Einladung & Programm, Fotos usw.) 
sind erforderlich.

Der vollständige Prüfpfad muss mit Anhang XIII der Dachverordnung im Einklang stehen.

Möglichkeit 3: Pauschalfinanzierung (Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe d der Dachverordnung)

Anmerkung: Die Beträge aus den Berechnungen werden gerundet.

Allgemeiner Grundsatz: Spezifische Kategorien förderfähiger Kosten, die eindeutig im Voraus identifiziert werden, 
werden unter Anwendung eines Prozentsatzes berechnet, der im Voraus für eine oder mehrere andere Kategorien 
förderfähiger Kosten festgelegt wurde.

Beim Vergleich von Pauschalfinanzierungssystemen sollten stets alle nachstehend aufgeführten Elemente der Methode 
verglichen werden und nicht nur die Pauschalsätze:

— ▓ Kategorien förderfähiger Kosten, auf welche der Pauschalsatz anzuwenden ist (die „Grundlage“);

— ▓ der Pauschalsatz selbst;

— ▓ Kategorien förderfähiger Kosten, die mit dem Pauschalsatz berechnet wurden;

— ▓ gegebenenfalls Kategorien förderfähiger Kosten, auf die der Pauschalsatz nicht angewendet wird und die nicht mit 
dem Pauschalsatz berechnet werden.

Option 1: Allgemeiner „Pauschalfinanzierungs“-Satz

Der Mitgliedstaat wendet Artikel 53 Absatz 3 Buchstabe b der Dachverordnung an, um einen Pauschalsatz von 47 % zu 
definieren, der auf alle Personalkosten (sowohl direkte als auch indirekte) angewandt wird, um die anderen Kosten des 
Vorhabens zu berechnen:

Kategorien förderfähiger Kosten, auf welche der Satz zur Berechnung der Beträge 
anderer förderfähigen Kosten anzuwenden ist (Typ 1)

Personalkosten 
= 90 000 + 12 000 = 102 000 EUR
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Der Pauschalsatz selbst 47 %

Andere Kategorien förderfähiger Kosten, die mit dem Pauschalsatz berechnet 
werden (Typ 2)

Sonstige Kosten = 47 % der Personalkosten
= 47 % x 102 000 = 47 940 EUR

Andere Kategorien förderfähiger Kosten, auf die der Satz nicht angewendet wird 
und die nicht mit dem Pauschalsatz berechnet werden (Typ 3)

entfällt

=> Summe der förderfähigen Kosten = 102 000 + 47 940 = 149 940 EUR.

Die Erstattung der Ausgaben erfolgt in folgender Form:

Personalkosten (Typ 1): 102 000 Andere Kosten (Typ 2) = 47 % 
Personalkosten

47 940

Direkte Personalkosten 90 000 (berechnet)

Indirekte Personalkosten 12 000 Förderfähige Gesamtkosten 149 940

(Üblicherweise basierend auf tatsächlichen Kosten)

Prüfpfad für die als vereinfachte Kostenoptionen erstatteten Ausgaben:

Kategorien förderfähiger Kosten, auf welche 
der Satz zur Berechnung der Beträge anderer 
förderfähiger Kosten anzuwenden ist

Direkte Kosten =
— eindeutige Definition der Personalkosten;
— Nachweis dieser Kosten (Lohn-/Gehaltsabrechnungen, gegebenenfalls 

Zeiterfassungsbögen usw.)

Der Pauschalsatz — Die Methode zur Bestimmung des Pauschalsatzes sollte dokumentiert und 
gespeichert werden, einschließlich des Nachweises, dass alle betroffenen 
Kostenkategorien abgedeckt werden müssen.

— Das Dokument, in dem die Bedingungen für die Unterstützung der 
Maßnahme unter Angabe des Pauschalsatzes festgelegt sind.

Option 2: Pauschalfinanzierung für indirekte Kosten

Der Mitgliedstaat konzipiert ein Pauschalsystem, bei dem gemäß Artikel 53 Absatz 3 Buchstabe b der Dachverordnung auf 
die förderfähigen direkten Kosten ein Pauschalsatz von 11,1 % angewandt wird.

Kategorien förderfähiger Kosten, auf welche der Satz zur Berechnung der Beträge der 
indirekten förderfähigen Kosten anzuwenden ist (Typ 1)

Förderfähige direkte Kosten = 135 000 EUR

Der Pauschalsatz 11,1 %

Kategorien förderfähiger Kosten, die mit dem Pauschalsatz berechnet werden 
(Typ 2)

Indirekte Kosten (berechnet) = 11,1 % der 
förderfähigen direkten Kosten 
= 11,1 % x 135 000 = 14 985 EUR

Kategorien förderfähiger Kosten, auf die der Satz nicht angewendet wird und die 
nicht mit dem Pauschalsatz berechnet werden (Typ 3)

Nicht anwendbar, da es keine anderen 
förderfähigen Kosten gibt.

=> Summe der förderfähigen Kosten = 135 000 + 14 500 = 149 500 EUR
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Der Erstattung nimmt die folgende Form an:

Direkte Kosten (Typ 1) 135 000 Indirekte Kosten (Typ 2) = 11,1 % der 
direkten Kosten

14 985

Direkte Personalkosten 90 000 (berechnet)

Raumkosten 12 000

Reisekosten 15 000 Förderfähige Gesamtkosten 149 985

Mahlzeiten 3 000

Information/Werbung 15 000

(Üblicherweise basierend auf tatsächlichen Kosten)

Prüfpfad:

Kategorien förderfähiger Kosten, auf welche der 
Pauschalsatz zur Berechnung der förderfähigen 
Beträge anzuwenden ist

Direkte Kosten =
— eindeutige Definition der direkten Kosten;
— Nachweis dieser Kosten (Lohn-/Gehaltsabrechnungen, gegebenenfalls 

Zeiterfassungsbögen, Belege für durchgeführte Publizitätsmaßnahmen 
und Rechnungen, Beförderungsausweise usw.)

Der Pauschalsatz — Die für die Bestimmung des Werts des Pauschalsatzes angewendete 
Methodik sollte dokumentiert und gespeichert werden.

— das Dokument, in dem die Bedingungen für die Unterstützung der 
Maßnahme unter Angabe des Pauschalsatzes festgelegt sind.
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ANHANG 2 
Wie ist Anlage 1 der Anhänge V und VI der Dachverordnung auszufüllen? 

Unionsbeitrag basierend auf Kosten je Einheit, Pauschalbeträgen und Pauschalfinanzierungen 
Muster für die Einreichung von Daten zur Prüfung durch die Kommission (Artikel 94) 

Datum der Einreichung des Vorschlags 15. Mai 2024

Diese Anlage ist nicht erforderlich, wenn auf Unionsebene vereinfachte Kostenoptionen verwendet werden, die durch den in Artikel 94 Absatz 4 der Dachverordnung genannten delegierten 
Rechtsakt festgelegt werden.

A. Zusammenfassung der wichtigsten Elemente

Priorität Fonds Spezifisches 
Ziel

Regionenka
tegorie

Geschätzter Anteil 
der 

Gesamtmittelzuwei
sung innerhalb der 
Priorität, für die die 

vereinfachte 
Kostenoption 

angewandt wird, 
in %

Art(en) der abgedeckten Vorhaben Indikator, der eine Erstattung 
nach sich zieht

Einheit für die Messung 
für den Indikator, der 
eine Erstattung nach 

sich zieht

Art der 
vereinfachten 
Kostenoption

(Kosten je 
Einheit, 

Pauschalbeträge 
oder 

Pauschalsätze)

Betrag (in EUR) oder Prozentsatz 
(bei Pauschalfinanzierungen) der 

vereinfachten Kostenoption

Code1 (1) Beschrei
bung

Code2 (2) Beschreibung

2 EFRE RSO2.2 weniger 
entwickelt

0,15 % 053. Intelligente 
Energiesysteme 
(einschließlich 
intelligenter 
Netze und 
IKT-Systeme) 
und Speicherung

Energiespei
cher

Kapazität des 
eingebauten 
Energiespei
chers

kWh Kosten je 
Einheit

100 EUR = Kosten je Einheit 
kWh Energiespeicher für 
Lithiumferrophosphat
70 EUR = Kosten je Einheit 
kWh Energiespeicher für 
Lithium-Ionen

2 KF RSO2.2 0,10 % 053. Intelligente 
Energiesysteme 
(einschließlich 
intelligenter 
Netze und 
IKT-Systeme) 
und Speicherung

Energiespei
cher

Kapazität des 
eingebauten 
Energiespei
chers

kWh Kosten je 
Einheit

100 EUR = Kosten je Einheit 
kWh Energiespeicher für 
Lithiumferrophosphat
70 EUR = Kosten je Einheit 
kWh Energiespeicher für 
Lithium-Ionen

(1) Dies bezieht sich auf den Code für die Dimension „Interventionsbereich“ der Tabelle 1 in Anhang I der Dachverordnung und Anhang VI der AMIF-, BMVI- und ISF-Verordnungen.
(2) Dies bezieht sich auf den Code eines gemeinsamen Indikators, falls zutreffend.
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A – Zusammenfassung der wichtigsten Elemente

In der Tabelle in Anhang V Anlage 1 Teil A oder Anhang VI der Dachverordnung sind die Angaben in Teil B für jede vereinfachte Kostenoption zusammengefasst.
Im elektronischen Datenaustauschsystem werden in Teil A der Anlage 1 automatisch die Informationen aus Teil B übernommen und die zusammenfassende Tabelle erstellt, die nach 
Priorität/Fonds/Regionenkategorie/spezifischem Ziel/Art des Vorhabens und Indikator aufgegliedert wird, der eine Erstattung nach sich zieht. Daher hängt die Anzahl der Zeilen in 
Tabelle A von der Besonderheit der vereinfachten Kostenoptionen in Anlage 1 ab.
Im elektronischen Datenaustauschsystem gibt es vier Felder, die manuell in Teil A aufgenommen werden müssen:
— Geschätzter Anteil der Gesamtmittelzuweisung innerhalb der Priorität, für die die vereinfachte Kostenoption angewandt wird: Die zu übermittelnden Informationen beziehen sich 

auf die einzelnen Zeilen von Teil A (siehe oben für jede Zeile). Gibt es innerhalb einer Prioritätsachse mehrere Linien für ein und dieselbe vereinfachte Kostenoptionen, so muss die 
Summe all dieser Linien dem geschätzten Anteil der Gesamtmittelzuweisung innerhalb der Priorität entsprechen, auf die vereinfachte Kostenoptionen angewendet werden.

— Code für die betreffende(n) Maßnahme(n): Bitte wählen Sie den/die Interventionsbereich(e) aus, für den/die vereinfachte Kostenoptionen gelten. Die Auswahl erfolgt aus der Liste des 
Codes für Vorhabenarten in Anhang I der Dachverordnung], die alle für das spezifische Ziel und den spezifischen Fonds gültigen Interventionsbereichscodes (und deren 
Beschreibung) enthält und in Tabelle 4 für diese Priorität, Fonds, Regionenkategorie und spezifisches Ziel ausgewählt wurde. Für den AMIF, den BMVI und den ISF erfolgt die 
Auswahl aus der Interventionsbereichscodeliste in Anhang VI der AMIF-, BMVI- und ISF-Verordnungen.
Wenn eine Regelung für vereinfachte Kostenoptionen für alle/eine erhebliche Anzahl von Interventionskategorien des Programms gilt, wählen Sie eine Interventionskategorie in 
Teil A (wenn möglich die für die vereinfachten Kostenoptionen relevanteste) aus und geben Sie in Teil B (unter Beschreibung der Vorhaben) alle anderen Interventionskategorien an, 
die unter die vereinfachten Kostenoptionen fallen.

— Code des Indikators, der eine Erstattung nach sich zieht: Dieses Feld ist obligatorisch, wenn die vereinfachte Kostenoption gemeinsame Indikatoren verwendet. Der Indikator muss 
aus der Dropdown-Liste ausgewählt werden, die alle gemeinsamen Indikatorcodes (und ihre Beschreibung), Output und Ergebnis, die bereits in den Tabellen 2 und 3 für die 
Kombination Priorität, Fonds, Regionenkategorie, spezifische Ziele verwendet werden, enthält.
Das Feld sollte leer bleiben, wenn die vereinfachte Kostenoption programmspezifische Indikatoren verwendet.

— Vereinfachte Kostenoption nicht anwendbar: Es ist möglich, dass ein spezifisches Ziel mehrere Prioritäten und/oder Fonds und/oder Regionenkategorien abdeckt, aber einige dieser 
Prioritäten und/oder Fonds und/oder Regionenkategorien fallen nicht unter eine vorgeschlagene Regelung für vereinfachte Kostenoptionen in Anlage 1. In Anlage 1 Teil A werden 
jedoch für jede Priorität/jeder Fonds/jede Regionenkategorie, die unter das betreffende spezifische Ziel fällt (d. h. auch für diejenigen, die nicht Teil der vereinfachten 
Kostenoptionen-Regelung sind), gesonderte Zeilen eingerichtet. Kreuzen Sie in diesem Fall das Kästchen in der Spalte vereinfachte Kostenoptionen an, das für die Prioritäten/Fonds/ 
Regionenkategorien, für die die Regelung für vereinfachte Kostenoptionen nicht gilt, nicht anwendbar ist.

B – Einzelheiten aufgeschlüsselt nach Art des Vorhabens (für jede Art von Vorhaben auszufüllen)

Frage Anmerkungen Beispiel

1. Beschreibung 
der Art des Vorhabens 
einschließlich des 
Zeitplans für die 
Durchführung

Die Vorhaben sollten klar beschrieben werden und alle Elemente 
umfassen, d. h. förderfähige Tätigkeiten, Begünstigte, erwartete 
Outputs, Dauer sowie den Beitrag des Vorhabens zur 
Verwirklichung der Programmziele. Der Zeitplan für die 
Durchführung sollte ebenfalls angegeben werden, d. h. der 
geplante Beginn der Auswahl der Vorhaben und der vorgesehene 
Endtermin für ihren Abschluss. Darüber hinaus sollten 
einschlägige Informationen vorgelegt werden, aus denen 
hervorgeht, dass die Vorhaben nicht physisch abgeschlossen/ 
vollständig durchgeführt werden.

EFRE
Förderung der Installation individueller Energiespeicheranlagen für Verbraucher 
(Haushalte), die Strom für den Bedarf des Haushalts erzeugen wollen. Die Umsetzung 
dieser Maßnahmen wird die Haushalte ermutigen, Lösungen für den aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugten Strom zu wählen.
Es ist geplant, dass die Förderung Haushalten gewährt wird, die Eigentümer eines 
Wohnhauses mit Einfamilienhäusern oder eines Gartengebäudes (Gartenhaus) sind, die im 
nationalen Immobilienregister eingetragen sind und zum Zeitpunkt des Erstattungsantrags 
ein Solar- oder Windkraftwerk installiert haben oder beabsichtigen, ein Solar- oder 
Windkraftwerk zu installieren.
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7. Von Kosten je 
Einheit, 
Pauschalbeträgen oder 
Pauschalfinanzierung 
abgedeckte 
Kostenkategorien

Machen Sie eine klare Beschreibung der Kostenkategorien, die 
unter vereinfachte Kostenoptionen fallen, um sicherzustellen, dass 
es nicht zu einer Doppelfinanzierung der Kosten kommt 
(insbesondere bei Kombinationen vereinfachter Kostenoptionen).

EFRE:
Die Kosten je Einheit decken folgende Kostenkategorien ab: die Kosten für den Kauf eines 
Energiespeichers, den Kauf des für den Einbau des Energiespeichers erforderlichen 
Zubehörs (Ladegerät/Hybrid-Wechselrichter usw.), die Kosten für die Installation der 
Anlage.

8. Decken diese 
Kostenkategorien alle 
förderfähigen Ausgaben für 
das Vorhaben ab? (j/n)

Dies ist ein Feld „Ja/Nein“.
Falls nicht alle Kosten durch vereinfachte Kostenoptionen gedeckt sind, 
beschreiben Sie in Feld 7, welche Kostenkategorien zusätzlich zu den 
Kostenkategorien geltend gemacht werden, die unter vereinfachte 
Kostenoptionen fallen.

EFRE:
Nein

9. 
Anpassungsmethoden

Geben Sie die Häufigkeit, den Stichtag und den Zeitpunkt der Anpassung(en) 
an und geben Sie einen klaren Verweis auf einen spezifischen Indikator an.
Erläutern Sie die Quellen, auf denen er beruht (nationale Rechtsvorschriften 
oder andere Rechtsvorschriften, gegebenenfalls einschließlich eines Links zu 
der Website, auf der dieser Indikator veröffentlicht wird) und wann der 
angepasste Betrag verwendet wird.

EFRE:
Die Kosten je Einheit werden einmal jährlich vor Ende des ersten Quartals des Jahres N unter folgenden 
Bedingungen aktualisiert:
— unter Berücksichtigung der im Mehrwertsteuergesetz vorgesehenen Änderung des 

Mehrwertsteuersatzes;
— entsprechend den vom nationalen Statistikamt veröffentlichten Änderungen des 

Verbraucherpreisindex (VPI). Die prozentuale Zunahme/Abnahme wird unter Berücksichtigung der 
Indexänderung im Zeitraum zwischen dem letzten Monat der Anpassung der Kosten je Einheit und 
dem Monat der Revision berechnet.

Die neu berechneten Kosten je Einheit werden auf die Vorhaben angewandt, die im Rahmen der nach der 
Anpassung eingeleiteten Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen durchgeführt werden.

10. Überprüfung des 
Erreichens der Einheiten
— Beschreiben Sie, 

anhand welcher 
Unterlage(n) bzw. mit 
welchem System das 
Erreichen der 
bereitgestellten 
Einheiten überprüft 
wird.

— Beschreiben Sie, was 
während der 
Verwaltungsüberprü
fungen kontrolliert 
wird und von wem.

— Beschreiben Sie, 
welche Vorkehrungen 
zur Erhebung und 
Speicherung/ 
Aufbewahrung von 
relevanten 
Daten/Dokumenten 
getroffen werden.

Eine klare Beschreibung der für die Prüfung verwendeten Unterlagen/Systeme; 
die durchzuführende(n) Stelle(n) und die Unterlagen, die während der 
Verwaltungsüberprüfung zu überprüfen sind; Vorkehrungen für die Erhebung 
und Speicherung einschlägiger Daten.

EFRE:
Um eine Zahlung auf der Grundlage der Kosten je Einheit zu erhalten, werden folgende Belege gesammelt:
— Begründung des Erwerbs und der Installation von Ausrüstung und der Übernahme (Übertragungs-/ 

Rücknahme der Ausrüstung; eine Erklärung des Auftragnehmers über die Qualität der gemäß den 
Rechtsvorschriften über den Einbau von Energiespeichervorrichtungen durchgeführten Arbeiten;

— technische Einzelheiten der Ausrüstung (Einbaupass und/oder technische Spezifikation), aus denen 
die Art der erworbenen Anlage (Lithiumferrophosphat oder Lithium-Ion) und die Kapazität 
hervorgehen müssen.

Die Verwaltungsbehörde führt die Verwaltungsüberprüfungen nach den bestehenden Verfahren durch. Die 
entsprechenden Unterlagen werden entsprechend der Beschreibung des Verwaltungs- und Kontrollsystems 
gespeichert und im elektronischen Monitoringsystem des Programms zur Verfügung gestellt.
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11. Mögliche 
Fehlanreize, 
Abhilfemaßnahmen und 
geschätzter Risikograd 
(hoch/mittel/niedrig)

Erläutern Sie, wie sich die Anwendung vereinfachter Kostenoptionen negativ 
auf die Durchführung der Vorhaben auswirken kann (im Gegensatz zu den 
tatsächlichen Kosten), indem sie angeben, wie hoch das Risiko (niedrig/mittel/ 
hoch) ist und welche Risikominderungsmaßnahmen vorgesehen sind.
Bei einer Kombination von vereinfachten Kostenoptionen besteht immer das 
Risiko einer Doppelfinanzierung – beschreiben Sie die Maßnahmen zur 
Risikominderung.

EFRE:
Es kann neue technologische Lösungen auf dem Markt geben, die zu erheblichen Änderungen der Kosten 
von Energiespeichergeräten oder zur Notwendigkeit der Kombination mehrerer Technologien führen, was 
eine Änderung der Gebührensätze erforderlich machen wird.
Risikograd: Mittel
Maßnahmen zur Abmilderung der negativen Auswirkungen:
Zur Berechnung der Kosten je Einheit für die neuen technologischen Lösungen wird eine neue 
Marktpreiserhebung durchgeführt. Die Methodik wird der Europäischen Kommission im Wege einer 
Programmänderung zur Genehmigung vorgelegt.

12. Auf dieser 
Grundlage von der 
Kommission 
voraussichtlich zu 
erstattender Gesamtbetrag 
(national und Union)

Sollte mit Teil A im Einklang stehen – Geschätzter Anteil der 
Gesamtmittelzuweisung innerhalb der Priorität, für die die vereinfachte 
Kostenoption angewandt wird, in %. Hier ist jedoch der Gesamtbetrag 
anzugeben, der für vereinfachte Kostenoptionen ausgegeben werden soll.

5 000 000 EUR

C – Berechnung der standardisierten Kosten je Einheit, Pauschalbeträge oder Pauschalfinanzierung

Allgemeine Bemerkung Aufgrund der Begrenzung der Zeichen in SFC sollten die bereitgestellten Informationen eine kurze Zusammenfassung der detaillierteren Informationen sein, die in der Bewertung durch die Prüfbehörde enthalten sind. Falls 
dies für notwendig erachtet wird, können weitere unterstützende Unterlagen über den Abschnitt Allgemeines -> Dokumente in das System hochgeladen werden.

Frage Anmerkungen Beispiel

1. Datenquelle, anhand 
derer die standardisierten 
Kosten je Einheit, die 
Pauschalbeträge und die 
Pauschalsätze berechnet 
werden (wer erstellte, erhob 
und erfasste die Daten, wo 
werden die Daten gespeichert, 
Stichtage, Validierung usw.).

Beschreiben Sie die Datenquellen (alle Daten oder eine Stichprobe werden 
verwendet?), wobei der Datenzeitbereich klar anzugeben ist. Falls einige 
Projekte nicht in die Analyse einbezogen wurden, begründen Sie dies.
Geben Sie vollständige Kostenkategorien (Kosten) an, die zur Berechnung 
einer vereinfachten Kostenoption verwendet werden.
Beschreiben Sie die Vorkehrungen, mit denen sichergestellt wird, dass die 
verwendeten Daten aktuell sind.
Falls andere objektive Daten oder Sachverständigengutachten verwendet 
werden, stellen Sie sicher, dass die Daten verfügbar sind, um nachzuweisen, 
dass Ihre Berechnung kohärent, vollständig usw. ist.

Beispiel 1: Die Verwaltungsbehörde hat zwischen April und Juni 2022 eine Marktpreiserhebung 
durchgeführt, indem Anbieter neuer technologischer Lösungen für Energiespeicher befragt wurden. Die 
Liste der Anbieter basiert auf den Informationen über juristische Personen und deren Tätigkeiten aus der 
nationalen Datenbank, die auf der Website öffentlich zugänglich sind.
Die Datenbank ist im Anhang verfügbar und im IT-System der Verwaltungsbehörde erfasst.
Beispiel 2: Die Kosten je Einheit wurden auf der Grundlage der historischen Daten des Programms 
berechnet. Die Verwaltungsbehörde wählte alle im Programmplanungszeitraum 2014-2020 
finanzierten Vorhaben im Zusammenhang mit Energieeffizienz aus. Die Daten werden im IT-System der 
Verwaltungsbehörde gespeichert und durch Verwaltungsüberprüfungen und Prüfungen validiert.
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2. Bitte geben Sie an, 
warum die vorgeschlagene 
Methode und Berechnung 
nach Artikel 94 Absatz 2 für 
die Art von Vorhaben 
geeignet ist.

Spiegelt eine vorgeschlagene vereinfachte Kostenoption die Realität wider? 
Warum ist sie erforderlich? Welche Vereinfachung bringt sie mit sich und wen 
betrifft sie?
Warum wird eine spezifische Berechnungsmethode verwendet? Wird ein 
Durchschnitt verwendet (oder Mittelwert, Median)?
Warum wird eine spezifische Probe verwendet (falls zutreffend)?

Beispiel 1: Diese Methodik ist für die spezifische Art der Maßnahme geeignet, da die Studie auf der 
Grundlage einer Marktpreisanalyse durchgeführt wurde; die nationalen Rechtsvorschriften im 
Zusammenhang mit den Untersuchungsfragen wurden ebenfalls geprüft. Bei der Berechnung der Kosten 
je Einheit kann nur die Marktpreisanalysemethode angewandt werden, da Energiespeicheranlagen auf 
dem Markt neu sind, ihr Kauf vor Beginn der Untersuchung nicht aus EU- oder staatlichen Mitteln 
finanziert wurde und daher keine historischen Daten vorliegen. 80 % aller Lieferanten beantworteten den 
Antrag.
Beispiel 2: Die im Programmplanungszeitraum 2014-2020 finanzierten Vorhaben, auf die sich die 
Berechnungen stützen, sind homogen. Die Methodik basiert auf den von der Verwaltungsbehörde 
überprüften tatsächlichen Kosten und liefert objektiv messbare Ergebnisse.
Dieselbe Art von Vorhaben wird im Programmplanungszeitraum 2021-2027 finanziert. Die 
Durchführung dieser Vorhaben auf der Grundlage der tatsächlich angefallenen Kosten stellt für die 
Begünstigten und die gesamte Verwaltungskette einen äußerst erheblichen Verwaltungsaufwand dar. 
Dieser Aufwand wird erheblich verringert, indem den Begünstigten Erstattungen für vereinfachte 
Kostenoptionen gewährt werden.

3. Bitte geben Sie an, wie 
die Berechnungen erfolgt sind, 
insbesondere einschließlich 
eventueller Annahmen in 
Bezug auf Qualität oder 
Quantität. Falls zutreffend, 
sollten statistische Belege und 
Richtwerte herangezogen und 
auf Anfrage in einem für die 
Kommission nutzbaren 
Format zur Verfügung gestellt 
werden.

Beschreiben Sie eine Schritt-für-Schritt-Berechnung und geben Sie an, wie Sie 
den Betrag/Prozentsatz ermittelt haben (im Falle einer Pauschalfinanzierung).
Bei Probenahmen erläutern Sie, wie und warum. Erläutern Sie im Falle 
ausgeschlossener Daten (Ausreißer) Ihre Begründung.
Vermeidung einer Aufrundung, da die Gefahr überhöhter vereinfachte 
Kostenoptionen bestehen könnte. Ein umsichtiger Ansatz könnte darin 
bestehen, abzurunden.

Beispiel 1: Der Rechtsrahmen für die Bedingungen für Energiespeicher in den Mitgliedstaaten wurde 
analysiert. Auf der Grundlage dieser Analyse wurden die technischen Mindestanforderungen festgelegt.
Die Umfrage wurde an die in der nationalen Datenbank angegebenen Lieferanten geschickt. 80 % der 
Lieferanten beantworteten die Umfrage.
Nach Erhalt der Ergebnisse der Erhebung wurde beschlossen, bei der Berechnung der 
Durchschnittspreise zwischen den Energiespeichergeräten und ihrer Technologie zu unterscheiden, da 
erhebliche Preisunterschiede zwischen diesen verschiedenen Technologien beobachtet wurden. Es 
wurden die am häufigsten verwendeten Technologien ausgewählt, und die Kosten je Einheit wurden als 
Durchschnitt der aus der Erhebung ermittelten Preise berechnet. Die Berechnung ist in Anlage 2 
verfügbar und wird im IT-System der Verwaltungsbehörde gespeichert. Die x-statistische Funktion 
wurde auf Ausreißer in den Daten überprüft und es wurden keine Beträge ausgeschlossen.
Beispiel 2: Auf der Grundlage historischer Daten wurde beschlossen, zwischen energetischer Sanierung 
von Einzelwohnungen und Gemeinschaftswohnungen zu unterscheiden. Die Kosten je Einheit wurden 
als Durchschnitt der energetischen Sanierungskosten von Einzel- und Gemeinschaftswohnungen 
berechnet. Die Berechnung ist in Anlage 1 verfügbar und im IT-System der Verwaltungsbehörde 
gespeichert.
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4. Bitte erläutern Sie, wie 
Sie sichergestellt haben, dass 
nur die förderfähigen 
Ausgaben in die Berechnung 
der standardisierten Kosten je 
Einheit, der Pauschalbeträge 
und der 
Pauschalfinanzierungen 
eingeflossen sind.

Dabei geht es um die Zuverlässigkeit der Daten. Es wird erwartet, dass Sie 
erläutern, warum die verwendeten Daten aussagekräftig sind. Bei historischen 
Programmdaten z. B., dass durch Verwaltungsüberprüfungen überprüft 
wurde und dass etwaige Prüfungsfeststellungen korrigiert wurden, oder, im 
Falle nationaler Statistiken, dass die Datengrundlage nichts enthält, das nicht 
als förderfähig angesehen wird.

Beispiel 1: Die Berechnung der Kosten je Einheit umfasst nur relevante Daten für die Analyse:
— einige der Unternehmen, die angegeben hatten, dass sie keine bestimmten Dienstleistungen 

erbringen oder keine Umfrage einreichen konnten, wurden gestrichen, um die Liste der Lieferanten 
zu erstellen.

— es wurden technische Mindestanforderungen an Energiespeicher aus den nationalen 
Rechtsvorschriften erwogen.

— die Studienhypothesen wurden durch ein statistisches Programm überprüft. Die Berechnung der 
Kosten je Einheit basiert auf den Ergebnissen der Korrelationsanalyse.

Beispiel 2: Für die Berechnungen wurden nur Vorhaben im Zusammenhang mit 
Energieeffizienzrenovierungen herangezogen. Folgende Vorhaben in Bezug auf Renovierungen, die nicht 
mit der Energieeffizienz in Zusammenhang stehen, wurden ausgeschlossen: (Liste der Vorhaben).
Innerhalb der finanzierten Vorhaben wurden die Kostenkategorien überprüft, und nur die durch 
vereinfachte Kostenoptionen abgedeckten Kosten wurden bei der Berechnung berücksichtigt. Alle zur 
Berechnung der Kosten je Einheit verwendeten Kostenkategorien wurden von der Verwaltungsbehörde 
und der Prüfbehörde geprüft und genehmigt.

5. Bewertung der 
Berechnungsmethode sowie 
der Beträge durch die 
Prüfbehörde und 
Vorkehrungen zur 
Gewährleistung der 
Überprüfung, Qualität, 
Erhebung und Speicherung 
der Daten.

Die positive Ex-ante-Bewertung durch die Prüfbehörde ist obligatorisch und 
wird im Abschnitt „Allgemeines -> Dokumente“ im elektronischen 
Datenaustauschsystem hochgeladen.

Beispiel 1: Auf der Grundlage der Bewertung der Studie über die Festlegung von vereinfachte 
Kostenoptionen kann die Prüfbehörde bestätigen, dass die vorgeschlagene Struktur den rechtlichen 
Anforderungen entspricht, insbesondere:
a) die Berechnungsmethode ist fair, korrekt und überprüfbar;
b) die verwendeten Daten basieren auf anderen objektiven Informationen (Marktpreiserhebung). Die 

verwendeten Daten wurden als zuverlässig und für die Art des Vorhabens relevant bewertet;
c) die Ausgabenkategorien und -arten, die bei der Festlegung von vereinfachte Kostenoptionen 

berücksichtigt werden, stehen im Einklang mit den einschlägigen nationalen und 
EU-Förderfähigkeitsvorschriften, insbesondere denen der Artikel 64 und 67 der Dachverordnung;

d) auf der Grundlage der verfügbaren Informationen über die Struktur der Kosten je Einheit besteht 
kein Risiko einer Doppelfinanzierung derselben Kosten (die betreffenden vereinfachten 
Kostenoptionen decken nicht alle Kosten des Vorhabens ab, zusätzliche Kosten, die durch andere 
vereinfachte Kostenoptionen erstattet werden, sich nicht mit denselben Kosten überschneiden oder 
decken);

e) die ermittelten Beträge der vereinfachten Kostenoptionen pro Maßeinheit mit den zugrunde 
gelegten Annahmen und den zur Bestimmung der Beträge verwendeten Daten übereinstimmen;

f) die Beschreibung der Anpassungsmethode enthält ausreichende Informationen über die 
Bedingungen und den Zeitpunkt ihrer Anwendung, die Bedingungen sind klar und messbar und 
die Methode wird als angemessen erachtet.

Was die Maßnahmen zur Gewährleistung der Überprüfung, Qualität, Erhebung und Speicherung der 
Daten betrifft, so sind geeignete Belege und ein System vorgesehen, um die Erreichung der 
Zwischenanzahl von Einheiten und die Datenspeicherung zu bestätigen.
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Beispiel 2: Positive Bewertung der Prüfbehörde gemäß dem Bewertungsbericht der Prüfbehörde (im 
Anhang),
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ANHANG 3 

Beispiel für die Vereinbarkeit der vereinfachten Kostenoptionen mit den Vorschriften für staatliche Beihilfen 

Ein Unternehmen erhält im Rahmen der staatlichen Beihilferegelung einen Zuschuss für die Durchführung eines Ausbildungsprojekts für seine 
Angestellten. Die öffentliche Förderung beläuft sich auf 387 000 EUR. Diese Beihilfe liegt unter der in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe n AGVO 
festgelegten Anmeldeschwelle von 3 Mio. EUR für Ausbildungsmaßnahmen, und alle anderen Voraussetzungen der AGVO für solche Beihilfen 
sind erfüllt. Daher findet die AGVO Anwendung.

Der Begünstigte und die Verwaltungsbehörde vereinbaren die Anwendung von Kosten je Einheit zur Festlegung der Kosten des Kurses je 
Teilnehmer.

In Artikel 31 der AGVO ist Folgendes in Bezug auf Ausbildungsbeihilfen festgelegt:

1. Ausbildungsbeihilfen sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach 
Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind.

2. Für Ausbildungsmaßnahmen von Unternehmen zur Einhaltung verbindlicher Ausbildungsnormen der Mitgliedstaaten dürfen keine 
Beihilfen gewährt werden.

3. Die beihilfefähigen Kosten sind

a) die Personalkosten für Ausbilder, die für die Stunden anfallen, in denen sie die Ausbildungsmaßnahme durchführen;

b) die direkt mit der Ausbildungsmaßnahme verbundenen Aufwendungen von Ausbildern und Ausbildungsteilnehmern, zum Beispiel 
direkt mit der Maßnahme zusammenhängende Reisekosten, Unterbringungskosten, Materialien und Bedarfsartikel sowie die 
Abschreibung von Werkzeugen und Ausrüstungsgegenständen, soweit sie ausschließlich für die Ausbildungsmaßnahme verwendet 
werden;

c) Kosten für Beratungsdienste, die mit der Ausbildungsmaßnahme zusammenhängen;

d) die Personalkosten für Ausbildungsteilnehmer und allgemeine indirekte Kosten (Verwaltungskosten, Miete, Gemeinkosten), die für die 
Stunden anfallen, in denen die Ausbildungsteilnehmer an der Ausbildungsmaßnahme teilnehmen.

4. Die Beihilfeintensität darf 50 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. Sie kann jedoch wie folgt auf maximal 70 % der 
beihilfefähigen Kosten erhöht werden:

a) um 10 Prozentpunkte bei Ausbildungsmaßnahmen für Arbeitnehmer mit Behinderungen oder benachteiligte Arbeitnehmer;

b) um 10 Prozentpunkte bei Beihilfen für mittlere Unternehmen und um 20 Prozentpunkte bei Beihilfen für kleine Unternehmen.

5. Für den Seeverkehr kann die Beihilfeintensität bis auf 100 % der beihilfefähigen Kosten erhöht werden, wenn folgende Voraussetzungen 
erfüllt sind:

a) die Auszubildenden sind keine aktiven, sondern zusätzliche Besatzungsmitglieder; und

b) die Ausbildung wird an Bord von im Unionsregister eingetragenen Schiffen durchgeführt.

Die Verwaltungsbehörde entscheidet die Festsetzung von Kosten je Einheit, um die beihilfefähigen Ausgaben der Projekte zu bestimmen. Sie 
verwendet statistische Daten (gemäß Artikel 53 Absatz 3 Buchstabe a Ziffer i der Dachverordnung) zu ähnlichen Ausbildungsmaßnahmen in 
einem bestimmten geografischen Gebiet.

Nach einer angemessenen Bearbeitung der statistischen Daten ergeben sich für diese Art von Ausbildungsmaßnahme mit einer ähnlichen Zahl an 
Teilnehmern die folgenden Durchschnittskosten je Ausgabenposten.

Direkte Kosten (in EUR) Indirekte Kosten (in EUR)

Ausbilder — Vergütung 100 000 Verwaltungskosten 17 500

Ausbilder — Reisekosten 10 000 Miete 15 000

Auszubildende — Vergütung 140 000 Gemeinkosten 12 500

Auszubildende — Unterbringung 55 000 Summe der indirekten Kosten 45 000
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Auszubildende — Reisekosten 25 000

Nicht abschreibbare Konsumgüter 5 000

Öffentlichkeitsarbeit 2 000

Organisationskosten 5 000

Summe der direkten Kosten 342 000

Bei der Verarbeitung der Daten lässt die Verwaltungsbehörde alle nicht beihilfefähigen Kosten unberücksichtigt.

Die Berechnung stellt sich wie folgt dar:

Summe der beihilfefähigen Kosten der Ausbildungsmaßnahme
(Summe der Kosten — nicht beihilfefähige Kosten)

387 000 EUR – 0 = 387 000 EUR

Erwartete Anzahl der Teilnehmer, die die Ausbildungsmaßnahme 
beenden

300

Kosten je Teilnehmer, der die Maßnahme abschließt (Kosten je 
Einheit)

387 000 EUR/300 Teilnehmer =
1 290 EUR/Teilnehmer

Die vorläufige Förderung für das Ausbildungsprojekt sieht wie folgt aus:

Öffentliche Förderung (national + ESF) 193 500 EUR

Private Förderung (Selbstfinanzierung) 193 500 EUR

Intensität der staatlichen Beihilfe 50 %

Artikel 31 Absatz 4 der AGVO beschränkt die Beihilfeintensität auf 50 % der beihilfefähigen Kosten (gemäß dem Dokument, in dem die 
Bedingungen für die Unterstützung niedergelegt sind). Der vorläufige Finanzplan entspricht dieser Bedingung.

Nach der Durchführung des Projekts werden die beihilfefähigen Kosten auf die tatsächliche Anzahl der Teilnehmer gestützt, die die Ausbildungs
maßnahme beenden. Wenn lediglich 200 Teilnehmer die Ausbildungsmaßnahme abschließen, sieht die Beihilfe wie folgt aus:

Summe der beihilfefähigen Kosten, die bei der Kommission 
geltend zu machen sind

1 290 EUR x 200 = 258 000 EUR

Öffentliche Förderung (national + ESF+) 129 000 EUR

Private Förderung (Selbstfinanzierung) 129 000 EUR

Intensität der staatlichen Beihilfe 50 %
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